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31.1.2024 A9-0014/192

Änderungsantrag 192
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die Anforderungen an den Inhalt 
von Anmeldungen für die Zustimmung 
zum Inverkehrbringen von Erzeugnissen, 
die GVO enthalten oder aus ihnen 
bestehen, und an den Inhalt von Anträgen 
auf Zulassung für das Inverkehrbringen 
genetisch veränderter Lebens- und 
Futtermittel sind in verschiedenen 
Rechtsvorschriften festgelegt. Um die 
Kohärenz zwischen den Anmeldungen für 
die Zustimmung und den Anträgen auf 
Zulassung von NGT-Erzeugnissen der 
Kategorie 2 zu gewährleisten, sollten diese 
Anmeldungen und Anträge inhaltlich 
identisch sein, mit Ausnahme derjenigen, 
die die Bewertung der Sicherheit von 
Lebens- und Futtermitteln betreffen, da 
diese nur für Lebens- und -Futtermittel 
aus NGT-Pflanzen der Kategorie 2 
relevant sind.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/193

Änderungsantrag 193
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Das Referenzlaboratorium der 
Europäischen Union für genetisch 
veränderte Lebens- und Futtermittel 
(EURL) kam in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Netz der GVO-
Laboratorien (ENGL) zu dem Schluss, 
dass analytische Tests nicht für alle durch 
gezielte Mutagenese und Cisgenese 
gewonnenen Erzeugnisse als 
durchführbar erachtet werden.51 Wenn 
die vorgenommenen Veränderungen des 
genetischen Materials nicht spezifisch für 
die betreffende NGT-Pflanze sind, lassen 
sie keine Unterscheidung der NGT-
Pflanze von herkömmlichen Pflanzen zu. 
In Fällen, in denen es nicht möglich ist, 
eine Analysemethode zum Nachweis, zur 
Identifizierung und zur Quantifizierung 
bereitzustellen, sollten die Modalitäten zur 
Erfüllung der Anforderungen an die 
Analysemethode angepasst werden, sofern 
der Anmelder oder der Antragsteller dies 
hinreichend begründet. Dies sollte in den 
gemäß dieser Verordnung erlassenen 
Durchführungsrechtsakten geschehen. Es 
sollte auch vorgesehen werden, dass das 
EURL mit Unterstützung des ENGL 
Leitlinien für Antragsteller zu den 
Mindestleistungsanforderungen für 
Analysemethoden annimmt. Die 
Modalitäten für die Validierung der 

entfällt
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Methode können ebenfalls angepasst 
werden.
_________________
51 European Network of GMO 
Laboratories (ENGL), Detection of food 
and feed plant products obtained by new 
mutagenesis techniques, 26. März 2019 
(JRC116289), 13. Juni 2023 (JRC133689; 
EUR 31521 EN).

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/194

Änderungsantrag 194
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Die Richtlinie 2001/18/EG schreibt 
einen Plan zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen von GVO nach 
ihrer absichtlichen Freisetzung oder 
ihrem Inverkehrbringen vor, sieht jedoch 
Flexibilität bei der Gestaltung des Plans 
unter Berücksichtigung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung, der 
Merkmale des GVO, seiner 
voraussichtlichen Verwendung und des 
Aufnahmemilieus vor. Genetische 
Veränderungen bei NGT-Pflanzen der 
Kategorie 2 können von Veränderungen, 
die nur eine begrenzte Risikobewertung 
erfordern, bis hin zu komplexen 
Veränderungen, die eine gründlichere 
Analyse potenzieller Risiken erfordern, 
reichen. Daher sollten die Anforderungen 
an die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen in Bezug auf 
Umweltauswirkungen von NGT-Pflanzen 
der Kategorie 2 unter Berücksichtigung 
der Umweltverträglichkeitsprüfung und 
der Erfahrungen mit Feldversuchen, der 
Merkmale der betreffenden NGT-Pflanze, 
der Merkmale und des Umfangs ihrer 
voraussichtlichen Verwendung, 
insbesondere der bisherigen sicheren 
Verwendung der Pflanze und der 
Merkmale des Aufnahmemilieus, 
angepasst werden. Deshalb sollte kein 

entfällt
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Plan zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen erforderlich sein, 
wenn die NGT-Pflanze der Kategorie 2 
wahrscheinlich keine 
überwachungsbedürftigen Risiken birgt, 
z. B. indirekte, verzögerte oder 
unvorhergesehene Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt.

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/195

Änderungsantrag 195
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit sollte die Zulassung 
nach einer ersten Erneuerung unbefristet 
gültig sein, sofern zum Zeitpunkt der 
Erneuerung auf der Grundlage der 
Risikobewertung und der verfügbaren 
Informationen über die betreffende NGT-
Pflanze nichts anderes beschlossen wird, 
vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald 
neue Informationen vorliegen.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/196

Änderungsantrag 196
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Aus Gründen der Rechtssicherheit 
und der ordnungsgemäßen Verwaltung 
sollte der Zeitrahmen, innerhalb dessen 
die Behörde zu einem Zulassungsantrag 
Stellung nehmen kann, nur verlängert 
werden, wenn zusätzliche Informationen 
für die Bewertung des Antrags 
erforderlich sind, und die Verlängerung 
sollte nicht länger sein als die 
ursprünglich vorgesehene Frist, es sei 
denn, dies ist durch die Art der Daten 
oder außergewöhnliche Umstände 
gerechtfertigt.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/197

Änderungsantrag 197
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Aus Gründen der öffentlichen 
Gesundheit und der Achtung des 
Vorsorgeprinzips sollte die Frist für die 
Stellungnahme der Behörde zu einem 
Zulassungsantrag so lange wie nötig 
verlängert werden können.

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/198

Änderungsantrag 198
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um die Transparenz und die 
Verbraucherinformation zu erhöhen, 
sollte es den Unternehmern gestattet sein, 
die Kennzeichnung von NGT-
Erzeugnissen der Kategorie 2 als GVO 
durch Informationen über das durch die 
genetische Veränderung verliehene 
Merkmal zu ergänzen. Um irreführende 
oder verwirrende Angaben zu vermeiden, 
sollte ein Vorschlag für eine solche 
Kennzeichnung in der 
Zustimmungsanmeldung oder im 
Zulassungsantrag enthalten sein und in 
der Zustimmung oder in der 
Zulassungsentscheidung angegeben 
werden.

entfällt

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/199

Änderungsantrag 199
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Potenziellen Anmeldern oder 
Antragstellern für NGT-Pflanzen und -
Erzeugnisse der Kategorie 2, die 
Merkmale enthalten, die zu einem 
nachhaltigen Agrar- und 
Lebensmittelsystem beitragen können, 
sollten regulatorische Anreize geboten 
werden, um die Entwicklung von NGT-
Pflanzen der Kategorie 2 auf solche 
Merkmale auszurichten. Die Kriterien für 
die Auslösung dieser Anreize sollten sich 
auf weit gefasste Merkmalskategorien 
konzentrieren, die zur Nachhaltigkeit 
beitragen können (z. B. solche, die mit 
Toleranz oder Resistenz gegenüber 
biotischen und abiotischen 
Stressfaktoren, verbesserten 
Ernährungseigenschaften oder 
Ertragssteigerungen zusammenhängen) 
und auf dem Beitrag zum Wert für 
nachhaltigen Anbau und nachhaltige 
Nutzung gemäß [Artikel 52 Absatz 1 des 
Vorschlags der Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Erzeugung und Vermarktung von 
Pflanzenvermehrungsmaterial in der 
Union52] beruhen. Die Anwendbarkeit der 
Kriterien in der gesamten EU erlaubt es 
nicht, die Merkmale enger zu definieren, 
um sich auf spezifische Fragen zu 

entfällt
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konzentrieren oder lokale und regionale 
Besonderheiten zu berücksichtigen.
_________________
52 COM(2023) 414 final.

Or. fr
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31.1.2024 A9-0014/200

Änderungsantrag 200
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Anreize sollten in einem 
beschleunigten Verfahren für die 
Risikobewertung von Anträgen bestehen, 
die im Rahmen eines vollständig 
zentralisierten Verfahrens (Lebens- und 
Futtermittelerzeugnisse) bearbeitet 
werden, und in einer verbesserten 
Beratung vor der Antragstellung, um die 
Entwickler bei der Ausarbeitung der 
Unterlagen für die Zwecke der Umwelt-, 
Lebens- und 
Futtermittelsicherheitsbewertungen zu 
unterstützen, ohne die allgemeinen 
Bestimmungen über die Beratung vor 
Antragstellung, die Meldung von Studien 
und die Konsultation Dritter gemäß den 
Artikeln 32a, 32b und 32c der 
Verordnung (EG) Nr. 178/200253 zu 
beeinträchtigen.

entfällt

_________________
53 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, 
zur Errichtung der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und 
zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 031 vom 
1.2.2002, S. 1).
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31.1.2024 A9-0014/201

Änderungsantrag 201
Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0014/2024
Jessica Polfjärd
Mit bestimmten neuen genomischen Techniken gewonnene Pflanzen und die aus ihnen 
gewonnenen Lebens- und Futtermittel
(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Es sollten zusätzliche Anreize 
geschaffen werden, wenn es sich bei dem 
Anmelder oder Antragsteller um ein 
kleines oder mittleres Unternehmen 
(KMU) handelt, um den Zugang dieser 
Unternehmen zu den 
Regulierungsverfahren zu fördern, die 
Diversifizierung der Entwickler von NGT-
Pflanzen zu unterstützen und die 
Entwicklung von Pflanzenarten und 
Merkmalen durch kleine Züchter mithilfe 
von NGT zu fördern, indem KMU 
Gebührenbefreiungen für die Validierung 
von Nachweisverfahren gewährt werden 
und umfassendere Beratung vor der 
Antragstellung angeboten wird, die auch 
die Konzeption von Studien umfasst, die 
zum Zweck der Risikobewertung 
durchgeführt werden sollen.

entfällt

Or. fr


